


   Ein erweiterter Täter-Opfer-Ausgleich ist eine besondere 
   Form der außergerichtlichen Einigung. 

Ausgangspunkt ist eine Straftat, die sich in einer Gemein-
schaft (z. B. Stadt, Gruppe, Nachbarschaft etc.) ereignet hat.
Die Beteiligten können als „Beschuldigte“, „Geschädigte“ 
und „unterstützende Personen“ bezeichnet werden.
Im Rahmen eines Ausgleichsgesprächs soll gemeinsam eine 
Lösung erarbeitet werden, an der alle Beteiligten mitwirken. 

Auf Seiten der Beschuldigten geht es um Jugendliche und 
Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren, gegen die 
ein Strafverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz einge-
leitet wurde.

Aufseiten der Geschädigten geht es um alle Menschen, die 
durch den Konflikt unmittelbar (materiell, körperlich und 
psychisch) geschädigt wurden.

 „Unterstützende Personen“ können all 
 diejenigen sein, die entweder selbst als 
 Außenstehende am Konflikt beteiligt waren 
 oder die auf Wunsch der Beteiligten am 
 Ausgleichsgespräch und der Umsetzung der 
 getroffenen Vereinbarungen mitwirken sollen.


